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Liebe Leserin, lieber Leser

Ausruhen geht nicht

Die schlechten Nachrichten aus der Energiebranche nehmen zu. So beherrscht die Pleite 
der BEV Bayerischen Energieversorgung mit ihren mehr als 500.000 Kunden seit Wochen 
die Schlagzeilen, aber auch eine ganze Reihe von kommunalen Stadtwerken sind in wirt-
schaftliche Schiefgelage geraten und muss strukturiert werden. Was bedeutet diese Ent-
wicklung? Das jahrzehntelange Erfolgsmodell der Stadtwerke, Energie durchzuleiten und zu 
verkaufen, wird dauerhaft wohl nicht mehr funktionieren. Die gesetzlichen Anforderungen, 
der Wettbewerb, die wirtschaftlichen Risiken und die Komplexität der Energieversorgung 
nehmen stetig zu. Allerorten wird nach neuen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen ge-
rufen, die Stadtwerke erfinden und auf den Markt bringen sollen. 

Alles richtig, zuvorderst sollten Energieversorger aber zunächst das eigene Unternehmen 
auf Schwachstellen und Optimierungspotentiale durchleuchten, um nicht bereits im laufen-
den operativen Geschäft böse Überraschungen zu erleben. Eine Analyse der Unterneh-
mensprozesse, der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der Nutzung aller rechtlichen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten, all dies sind Hausaufgaben, die jeder Energieversorger im-
mer auf der Tagesordnung haben sollte, im Tagesgeschäft aber gerne in Vergessenheit ge-
raten. Wenn hier alles rund läuft, kann man vor bösen Überraschungen sicher sein und sich 
der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle widmen. 

Oftmals genügt hier bereits ein etwas genauerer Blick von außen auf das Unternehmen, um 
mögliche Defizite zu erkennen. Ein solcher Blick mag mit Aufwand und Kosten verbunden 
sein, langfristig wird es sich aber auszahlen. 

Deshalb: wagen Sie diesen Blick auf und in ihr eigenes Unternehmen, wir unterstützen Sie 
gerne dabei!

MARTIN WAMBACH   ANTON BERGER 
Geschäftsführender Partner   Partner
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ment verbessern und zusätzlich weitere Maßnahmen in 
Zusammenarbeit mit der Kommune einleiten bzw. die 
Zusammenarbeit vertiefen. Dabei gilt es, vorhandene 
Verkehrs- und Mobilitätskonzepte mit bereits vorhande-
ner Ladeinfrastruktur und weiteren Ausbaumaßnahmen 
in Einklang zu bringen. 

Darüber hinaus bieten sich für Stadtwerke und Energie-
versorger unterschiedliche Geschäftsfelder im Bereich 
der Elektromobilität. Als Ladeinfrastrukturbetreiber 
können Energieversorgungsunternehmen nicht nur elek-
trischen Strom über spezielle Elektromobilitätstarife 
vertreiben und ihre Stromabsatzmengen durch die Ein-
bindung von Elektrofahrzeugen erhöhen, sondern auch 
weitere Angebote rund um die Elektromobilität und La-
deinfrastruktur für Hauseigentümer und Unternehmen 
vermarkten. Denn bei steigenden Durchdringungsraten 
bei der Elektromobilität, wird auch die Nachfrage nach 
verschiedenen Serviceangeboten rund um die Elektro-
mobilität, wie zum Beispiel Mobilitätsangebote in Form 
von regionalem E-Car- bzw. E-Bike-Sharing, steigen. 
Auch integrierte Quartierslösungen unter Einbezug von 
Elektromobilität sind denkbar.

Gleichzeitig wird auch das Zusammenspiel zwischen öf-
fentlichem Laden, Laden zu Hause und Laden beim Ar-
beitgeber immer wichtiger, sodass im Idealfall ein kom-
munaler Masterplan gemeinsam mit dem örtlichen 
Versorger bzw. Netzbetreiber zu erstellen ist.

Um zukünftige Chancen ergreifen zu können und um 
eine erfolgreiche Integration der Elektromobilität zu ge-
währleisten, sollte schon heute eine ganzheitliche Stra-
tegie entwickelt werden.

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Auch wenn das Ziel bis 2022 eine Million Elektrofahr-
zeuge auf Deutschlands Straßen rollen zu lassen ambi-
tioniert erscheint, ist dennoch offenkundig, dass der 
Markt für Elektromobilität zunehmend an Fahrt auf-
nimmt. Bei der Einbindung der Elektrofahrzeuge in die 
vorhandene Energielandschaft kommt den Verteilnetz-
betreibern eine tragende Rolle zu. Dabei sehen sich vie-
le Netzbetreiber regulatorischen Hürden und weiteren 
Herausforderungen gegenübergestellt. Gleichzeitig gilt 
es, tragfähige Geschäftsmodelle zu finden und bereits 
jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen.

ENTWICKLUNG DER ELEKTROMOBILITÄT

Die Transformation der deutschen Energielandschaft ist 
bereits in vollem Gange und auch die Elektrifizierung der 
Mobilität schreitet voran. Die nachstehende Abbildung 
zeigt nach einer behäbigen Anlaufphase einen deutli-
chen Anstieg der Neuzulassungen von Elektrofahrzeu-
gen in den vergangenen Jahren.

 
Die positive Entwicklung wird unter anderem durch das 
Marktanreizprogramm der Bundesregierung für die 
Elektromobilität gefördert. Das Programm soll den Auf-
bau eines flächendeckenden und bedarfsgerechten 
Netzes von Schnelllade- und Normalladestationen initi-
ieren. Ziel ist der Aufbau von mindestens 15.000 Lade-
stationen bis 2020. In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, welche Auswirkungen auf das Energiesystem 
mit der Elektromobilität verbunden sind. Unstrittig 
scheint dabei ein steigender Investitionsbedarf auf der 

 ʸ E-Mobilität

Die Auswirkungen der E-Mobilität auf die deutsche 
Strominfrastruktur
von Fabian Sextroh, Christian Riess und Christoph Spier

Verteilnetzebene zu sein. Dies stellt die Verteilnetzbe-
treiber zunächst vor die Herausforderungen der Umset-
zung und der Finanzierung der Umbaumaßnahmen. Un-
gewiss ist jedoch die Höhe der notwendigen Investitionen 
für die Anpassung der Netze, die durch die Einbindung 
der Elektrofahrzeuge in das Energiesystem entstehen. 
Studien beziffern den Investitionsbedarf allein für E-Mo-
bilität in allen Netzebenen auf bis zu 17,5 Mrd. Euro bei 
20 Millionen E-Fahrzeugen. 

ANREIZE DURCH REGULIERUNG

Die zusätzliche Investitionstätigkeit wird zwar unter dem 
derzeitigen Regulierungsregime unmittelbar über den so-
genannten Kapitalkostenaufschlag vergütet. Es werden 
jedoch keine Anreize zum Einsatz von Smart-Grid-Lösun-
gen anstelle eines konventionellen Netzausbaus gesetzt. 
Die voranschreitende Digitalisierung der Energiewirt-
schaft bringt jedoch einen erhöhten Bedarf an intelligen-
ten Investitionen mit sich, um die effektive Kommunika-
tion zwischen allen Marktteilnehmern sicherzustellen. 

Dabei bildet der effizi-
ente Betrieb der dazuge-
hörigen Informations- 
und Kommunikations- 
technologie das Rück-
grat des digitalen Ver-
teilnetzbetreibers von 
morgen.1 Investitionen in 
Smart-Grid-Lösungen 
sorgen jedoch in erster 
Linie zunächst für er-
höhte operative Auf-
wendungen aufgrund 
des steigenden Perso-
nalaufwands sowie der 

weniger eingespielten Prozesse. Steigen die operativen 
Kosten über eine Regulierungsperiode hinweg zu stark 
an, entsteht für den Netzbetreiber aufgrund der Basis-
jahrbetrachtung bei den operativen Kosten in Verbin-
dung mit einer unsicheren Anerkennung bei der nächs-
ten Kostenprüfung ein Kürzungsrisiko. Zusätzliche 
Anreize für „smarte“ Investitionen würden tendenziell zu 
vergleichsweise kostengünstigen, effizienten und 
schnell umsetzbaren Lösungen für die Einbindung der 
Elektromobilität führen. 

Die flächendeckende Verbreitung von Elektrofahrzeugen 
wird ohne Zweifel zu einer größeren Belastung für die 
Stromnetze führen. Gerade die abendliche Lastspitze 
durch viele gleichzeitige Ladevorgänge von Berufspend-
lern stellt eine Herausforderung an die örtlichen Verteil-
netze dar. Hier versprechen intelligente Netzautomatisie-
rungslösungen Angebot und Nachfrage so in Einklang zu 
bringen, dass hohe Lastspitzen abgewendet werden kön-
nen. Auch flexible Tarife können zu einem smarten Lade-
verhalten beitragen. Erfahrungen zeigen, dass Lastspit-
zen somit um bis zu 50 Prozent reduziert werden können.2 
Verschiedene Studien konnten zeigen, dass bei der Adap-
tion von Netzautomatisierungslösungen und intelligenter 
Ladesteuerungsmechanismen kein zusätzlicher Ausbau-
bedarf auf Ebene der Verteilnetze besteht.3 Dies verdeut-
licht nochmals das notwendige Umdenken hin zu intelli-
genteren Lösungen anstatt des klassischen Netzausbaus.

ENTWICKLUNG DER NETZENTGELTE

Bei einer flächendeckenden Verbreitung von Elektro-
fahrzeugen ist eine zunehmende Stromentnahmemenge 
zu erwarten. Unter dem aktuellen Regulierungsregime 
führt eine größere Entnahmemenge grundsätzlich zu ei-
ner Reduktion der Stromnetzentgelte. Hintergrund ist 
der hohe Fixkostenanteil eines Netzbetreibers. Steigt 
die Auslastung der Verteilnetze, sinken letztendlich die 
spezifischen Netzentgelte, die auf die Letztverbraucher 
umgelegt werden. Gemäß einer Studie des Fraunho-
fer-Instituts für System- und Innovationsforschung kann 
diese Entwicklung der Netzentgelte in einem betrachte-
ten Modellnetz sowohl bei kapitalintensiven Investitio-
nen als auch bei einem vermehrten Einsatz von intelli-
genten Netzmanagementsystemen gezeigt werden.4 

Der Mengensteigerung durch die zunehmende Strom-
nachfrage aufgrund der Verbreitung von Elektrofahrzeu-
gen stehen allerdings auch gegenläufige Effekte durch 
Energieeffizienzsteigerungen entgegen und müssen in 
die Betrachtung miteinbezogen werden. 

HANDLUNGSOPTIONEN EINES STROMNETZBETREI-
BERS

Für Betreiber von Stromverteilnetzen stellt das unsiche-
re Umfeld aufgrund vieler ungeklärter Fragen eine Her-
ausforderung dar. Gleichzeitig wird von vielen Kommu-
nen aus Gründen der Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
und zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten der Aus-
bau der Ladeinfrastruktur explizit gefordert. Auch wenn 
das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen bis 2020 
durch die Bundesregierung revidiert und auf bis 2022 
korrigiert wurde, ist es nicht weniger ambitioniert. Ver-
teilnetzbetreiber sollten daher schon heute reagieren 
und sowohl ihre Netzplanung als auch das Netzmanage-

1 Vgl. World Economic Forum (2017). The future of electricity: New technologies transforming the grid edge. 2 Vgl. World Economic Forum (2017). The future of electricity: New technologies transforming the grid edg
3  Vgl. Oliver Wyman (2018). Blackout – Elektromobilität setzt Verteilnetzbetreiber unter Druck; vgl. Fraunhofer ISI (2018). Auswirkung der Elektromo-

bilität auf die Haushaltsstrompreise in Deutschland (No. S21/2018). Working Paper Sustainability and Innovation. 
4  Vgl. Fraunhofer ISI (2018). Auswirkung der Elektromobilität auf die Haushaltsstrompreise in Deutschland (No. S21/2018). Working Paper Sustaina-

bility and Innovation.
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Abbildung 1: Kumulierte Neuzulassungen Elektrofahrzeuge (Quelle KBA)
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box als Letztverbraucher. Dies hat zur Folge, dass der 
Betreiber eines Ladepunktes nicht als Versorger im 
Sinne des EnWG zu qualifizieren ist und diesen mithin 
keine Versorgerpflichten treffen.

Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nr. 33 EEG 2017 ist 
jede natürliche oder juristische Person, die Strom ver-
braucht. Danach ist Letztverbraucher in der Regel der 
Fahrzeugbetreiber. Dies hat zur Folge, dass bei jedem 
Ladevorgang der Lieferant grundsätzlich dazu verpflich-
tet ist, die EEG-Umlage auf den Ladestrom zu zahlen. 
Liegt hingegen eine sogenannte EEG-Eigenstromversor-
gung vor, wäre der Eigenversorger zur Zahlung der – le-
diglich anteiligen – EEG-Umlage verpflichtet. 

UMSETZUNG QUARTIERSVERSORGER

Unseres Erachtens ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, 
um integrierte Quartierskonzepte unter Einbezug von 
Elektromobilität zu entwickeln. Nur so kann der Eintritt 
in die Elektromobilität gelingen und Sie können sich als 
regionaler Anbieter mit dem notwendigen „Know-how“ 
am Markt etablieren. Denkbar wäre zum Beispiel die 
Vermarktung von Ladeinfrastruktur und Wandladestati-
onen in den Quartieren sowie das Anbieten von Rund-
umlösungen: Planung, Installation, Wartung, Verpach-
tung von Ladesäulen und Wallboxen sowie die 
Belieferung mit beispielsweise Mieterstrom und Wärme. 
Energieversorger können sich auf diese Weise Vorteile 
gegenüber klassischen Energieversorgungskonzepten 
sichern, um der Wohnungswirtschaft oder Kommunen 
eine nachhaltige Quartiers- und Klimaschutzlösung aus 
einer Hand anzubieten. 

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Die zunehmende Anzahl von Elektrofahrzeugen im 
Markt zeugt von der steigenden Marktreife der Fahrzeu-
ge und erzeugt gleichzeitig Handlungsdruck aufseiten 
der Energieversorger, Geschäftsmodelle zu entwickeln, 
um sich auf dem wachsenden Markt für Servicedienst-
leistungen rund um Ladesäulen und Elektromobilität im 
örtlichen Versorgungsgebiet zu etablieren.

Im Hinblick auf die im Rahmen der Energiewende ver-
mehrt auftretenden dezentralen Strukturen bietet sich 
Versogern insbesondere im Marktsegment der Quar-
tierskonzepte die Möglichkeit, integrierte Lösungen un-
ter Einbezug von Elektromobilität anzubieten. Denn ne-
ben dem öffentlichen Laden bildet das Laden zu Hause 
und beim Arbeitgeber einen wichtigen Baustein, der auf 
diese Weise aktiv durch Energieversorger mitgestaltet 
werden kann. 

GRUNDLAGEN QUARTIER/QUARTIERSKONZEPTE

Das Vorantreiben der Elektromobilität sowie ein damit 
einhergehender und zwingend notwendiger Ausbau von 
Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger Hebel für die Energie- 
und Verkehrswende. Ein ganz wesentlicher Punkt in die-
sem Zusammenhang ist die Dezentralisierung. Ein we-
sentlicher Schritt zur Erreichung dieser Dezentralisierung 
ist die Bildung von Quartieren. Mit dem Ausbau einer 
Ladeinfrastruktur in diesem Bereich kann man die Elek-
tromobilität direkt in das neue und moderne „Zuhause“ 
integrieren. Zu den Vorteilen, die die Elektromobilität 
mit sich bringt, zählen vor allem die Verringerung lokaler 
Abgase, die Reduzierung von Autolärm sowie von Park-
platzflächen in und um die Quartiere. Darüber hinaus ist 
diese Art der Fortbewegung nicht abhängig vom unmit-
telbaren Einsatz fossiler Brennstoffe. Richtig eingesetzt 
hat die Elektromobilität das Potenzial, die in dem Koali-
tionsvertrag verankerte Sektorenkopplung umzusetzen. 

LADEINFRASTRUKTUR

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Der erforderliche Ausbau von Ladeinfrastrukturen ist in 
unterschiedlichen Lebensbereichen denkbar. In diesem 

 ʸ E-Mobilität

Stromlieferungen im Quartier 

E-Mobilität als Bestandteil innovativer Versorgungslösungen mit 
Fokus auf die Ladeinfrastruktur

von Daniel Richard und André Rosner

Zusammenhang ist zwischen dem öffentlichen, dem 
halb-öffentlichen und dem privaten Bereich zu unter-
scheiden.

Im sogenannten öffentlichen Bereich kommen frei zu-
gängliche sowie für einen unbestimmten Personenkreis 
zugängliche Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum in 
Betracht. Im sogenannten halb-öffentlichen Bereich 
sind solche Ladesäulen gemeint, die zwar auf Privatei-
gentum stehen, dennoch öffentlich zugänglich sind. 
Dies können beispielsweise Parkhäuser sowie Kunden-
parkplätze eines Supermarktes sein. Im  privaten Be-
reich befinden sich die Stellplätze für den Ladevorgang 
nebst Ladesäulen auf Privateigentum und sind gerade 
nicht öffentlich zugänglich. Denkbar sind hier Lademög-
lichkeiten für Mehr- und Einfamilienhäusern in Tiefgara-
gen, unter Carports etc. 

Bei der Umsetzung von Quartierskonzepten und Klima-
schutzsiedlungen ist demnach zunächst zu klären, in 
welcher Form das Quartier erschlossen werden soll. In-
soweit ist eine gewisse Steuerung durch die Kommune 
oder den Projektentwickler bzw. Bauträger möglich, in-
dem beispielsweise keine öffentlich gewidmeten Stra-
ßen errichtet werden. 

Weiterhin sind die Vorgaben an die konkreten Ladesäu-
len zu klären, in Abhängigkeit von deren rechtlicher Ein-
ordnung. 

1. Öffentlich zugängliche Ladepunkte

Nach § 2 Nr. 9 der Ladesäulenverordnung (LSV) ist ein 
Ladepunkt dann öffentlich zugänglich, wenn er sich ent-
weder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem 
Grund befindet, sofern der zum Ladepunkt gehörende 
Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach all-
gemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tat-
sächlich befahren werden kann. Dies ist zweifellos bei 
Ladepunkten im öffentlichen Bereich und in der Regel 
bei Ladepunkten im halb-öffentlichen Bereich der Fall. 

Sofern es sich bei dem Ladepunkt um einen öffentlich 
zugänglichen Ladepunkt handelt, finden die Pflichten 
dieser Ladesäulenverordnung Anwendung. Diese regeln 

die technischen Vorgaben für Steckdosen und Fahr-
zeugkuppelungen für das Aufladen von Elektrofahrzeu-
gen, sorgen für die Einhaltung der technischen Sicher-
heit und gelten grundsätzlich nur für den Betreiber. 

Nach § 2 Nr. 12 LSV ist Betreiber, wer unter Berücksich-
tigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächli-
chen Umstände bestimmten Einfluss auf den Betrieb 
eines Ladepunktes ausübt. Folgende Pflichten treffen 
den Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladepunkten:

 – Nach § 3 LSV muss der Betreiber eines Ladepunktes 
einen gewissen Steckerstandard gewährleisten. 

 – Nach § 4 LSV hat der Betreiber eines Ladepunktes 
den Nutzern von Elektromobilen das punktuelle Auf-
laden zu ermöglichen. 

 – Nach § 5 LSV treffen den Betreiber eines Ladepunk-
tes gewisse Melde- und Anzeigepflichten. 

2. Private Ladepunkte

Für private Ladepunkte kommt es dagegen maßgeblich 
auf Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und 
im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) an. Nach den in 
einem solchen Fall anwendbaren Regelungen dieser 
beiden Gesetze benötigt der Mieter, der einen Lade-
punkt in der Tiefgarage errichten lassen und benutzen 
will, die Zustimmung des Vermieters. Ebenso brauchen 
Wohnungseigentümer die Zustimmung aller Wohnungs-
eigentümer. Derzeit liegt allerdings ein Gesetzesentwurf 
vor, der diese Regelungen ändern und den Mietern bzw. 
Wohnungseigentümern die Installation von Wallboxen er-
leichtern soll. Sofern private Ladepunkte auf privaten, 
aber infolge der Struktur des Quartiers grundsätzlich zu-
gänglichen Quartiersparkplätzen errichtet werden sollen, 
ist zu beachten, dass die Ladeinfrastruktur nicht für Drit-
te zugänglich ist. Dies wird zum Problem, soweit Sharing-
konzepte mit Ladeinfrastruktur eingebunden werden sol-
len. Geklärt werden müsste, ob damit automatisch ein 
halb-öffentlicher Bereich vorliegt mit entsprechenden 
Pflichten auch für den Grundstückseigentümer.  

3. Gemeinsame energierechtliche Rahmenbedingungen

Allen drei Bereichen gemein ist die Handhabung der An-
wendung von dem im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unterschied-
lich definierten Begriff des Letztverbrauchers.

Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG sind 
natürliche oder juristische Personen, die Energie für 
den eigenen Verbrauch kaufen; auch der Strombezug 
der Ladepunkte für Elektromobile steht dem Letztver-
brauch im Sinne dieses Gesetzes und den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gleich. Nach 
dieser gesetzlichen Fiktion gilt jede Ladesäule/Wall-
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len Einspeiser sowie Summenlastgänge der nicht leis-
tungsgemessenen dezentralen Einspeiser benötigt. Auf 
dieser Basis gilt es dann, die relevante Jahreshöchstlast 
der Entnahme sowie die maximale Bezugslast je Netzebe-
ne zu ermitteln. Diese wiederum sind für die Vermeidungs-
leistung der dezentralen Einspeiser und somit für einen 
Großteil der vermiedenen Netzentgelte maßgeblich.

In diesem Zusammenhang müssen weitere Parameter 
berücksichtigt werden. So werden infolge der zuneh-
menden dezentralen Einspeisungen immer größere 
Mengen aus den unteren Netzebenen in die oberen 
Netzebenen und sogar in die vorgelagerten Netze zu-
rück- und ausgespeist. Durch eine Rück- bzw. Ausspei-
sung wird die durch die dezentralen Einspeiser tatsäch-
lich vermiedene Arbeit mit dem Vermeidungsfaktor 
reduziert, sodass bei einer vollständigen Rück- bzw. 
Ausspeisung einer Netzebene (Vermeidungsfaktor = 0) 
keine vermiedenen Netzentgelte ausbezahlt werden. 
Dieser Vermeidungsfaktor muss durch die zusätzliche 
Aufbereitung des Arbeitsflusses ermittelt werden.

Weiterhin muss der sogenannte Skalierungsfaktor ermit-
telt werden. So kann durch zeitungleich auftretende ma-
ximale Bezugs- und Entnahmelasten die tatsächlich ver-
miedene Leistung geringer ausfallen als die durch die 
Einspeiser erbrachte Vermeidungsleistung zum Zeitpunkt 
der höchsten Entnahmelast. Dies ist dadurch begründet, 
dass die maximale Bezugslast nicht mit der maximalen 
Bezugslast zum Zeitpunkt der höchsten Entnahmelast 
übereinstimmt. Dadurch ergibt sich ein Skalierungsfaktor 
kleiner 0. Bei einem Skalierungsfaktor von 1 wurde durch 
den dezentralen Einspeiser die volle erbrachte Leistung 
vermieden, sodass dieser die vollen vermiedenen Netz-
entgelte erhält. Der Skalierungsfaktor kann dabei einen 
Wert zwischen 0 und 1 annehmen und muss über den 
korrekten Aufbau des Lastflusses ermittelt werden.

(Leistungs- bzw. Arbeitspreis) im Entnahmepreisblatt 
niedriger ausgewiesen sind. Maßgeblich soll jeweils das 
sogenannte Wertepaar aus Leistungs- und Arbeitspreis 
sein. Somit sind in der Berechnung die beiden Preisblät-
ter parallel zu hinterlegen. Bezugnehmend auf den einzel-
nen Einspeiser ist der jeweils niedrigere Wert anzusetzen.

Eine weitere Besonderheit, die durch das NEMoG resul-
tiert, ist die sukzessive Abschmelzung der vermiedenen 
Netzentgelte für volatile Erzeugungsanlagen, die in die-
sem Fall PV- und Windanlagen umfassen. So werden für 
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2018 in Betrieb gegangen 
sind, die vermiedenen Netzentgelte im Zeitraum 2018  bis 
2020 um jeweils ein Drittel abgeschmolzen. Dies bedeu-
tet, dass volatile Erzeugungsanlagen im Jahr 2018 ledig-
lich zwei Drittel des jeweils gültigen Preisblattes erhalten. 
Im Jahr 2019 sinkt diese Vergütung auf ein Drittel und für 
das Jahr 2020 werden keine vermiedenen Netzentgelte 
mehr ausbezahlt. Volatile Erzeugungsanlagen, die nach 
dem 1. Januar 2018 in Betrieb gegangen sind, erhalten kei-
ne Vergütung mehr. In Zukunft werden auch nicht volatile 
Erzeugungsanlagen, die nach dem 1. Januar 2023 in Be-
trieb gehen, keine vermiedenen Netzentgelte mehr erhal-
ten. Anlagen, die vorher in Betrieb genommen wurden, er-
halten weiterhin die volle Vergütung nach dem jeweils 
gültigen Preisblatt.

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE VORGABEN

Die Ermittlung der relevanten Arbeits- und Leistungswer-
te bleibt dem Grunde nach unverändert und folgt weiter-
hin einem komplexen Berechnungsschema. Im Gegen-
satz zur Netzentgeltkalkulation, die einem „Bottom-up“- 
Schema folgt, werden die vermiedenen Netzentgelte auf 
Basis einer „Top-down“-Kalkulation ermittelt. Dies be-
deutet, dass ausgehend von der höchsten betriebenen 
Netzebene die Lastflussberechnung bis in die Nieder-
spannung aufgebaut werden muss. Eine schematische 
Darstellung des Lastflusses zeigt die nachfolgende  
Abbildung:

Am 22. Juli 2017 ist das Gesetz zur Modernisierung der 
Netzentgeltstruktur (Netzentgeltmodernisierungsge-
setz) in Kraft getreten. Dieses beinhaltet zwei wesentli-
che Punkte: die schrittweise Angleichung der Übertra-
gungsnetzentgelte sowie die Abschmelzung der 
Vergütung aus vermiedenen Netzentgelten. Dies soll  
einerseits eine Absenkung der Netzentgelte, anderer-
seits eine Angleichung der bundesweit sehr heteroge-
nen Übertragungsnetzentgelte bewirken. Insbesondere 
die Berechnung der vermiedenen Netzentgelte wird da-
durch nochmals komplexer.

ANGLEICHUNG DER ÜBERTRAGUNGSNETZENTGELTE

Mit der im Netzentgeltmodernisierungsgesetz enthalte-
nen Verordnungsermächtigung wurde die Angleichung 
der Übertragungsnetzentgelte bis zum 1. Januar 2023 
auf den Weg gebracht. Die Verordnung gestaltet die 
schrittweise Einführung ab dem 1. Januar 2019 näher 
aus, wobei eine Übergangsregelung für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022 vorgesehen 
ist. Der Verordnungsgeber hat hierbei von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, nach § 24a Nr. 1 EnWG für einen 
schrittweise steigenden Anteil der Übertragungsnetz-
kosten einen bundeseinheitlichen Netzentgeltanteil zu 
bestimmen.1 Dieser bundeseinheitliche Netzentgeltan-
teil wird im jeweiligen Übergangsjahr mit dem Netzent-
geltanteil addiert, der wie bisher unternehmensindividu-
ell bestimmt wird.
  
Die Vereinheitlichung soll in fünf Anpassungsschritten 
von jeweils 20 Prozent erfolgen, wobei sich der prozen-
tuale Anteil auf die jeweiligen Erlösobergrenzen der ein-
zelnen Übertragungsnetzbetreiber im entsprechenden 
Kalenderjahr bezieht. Im Kalenderjahr 2019 sind damit 
20 Prozent der jeweiligen Erlösobergrenzen die Grund-
lage des bundeseinheitlich gebildeten Anteils der Über-
tragungsnetzentgelte, im Kalenderjahr 2022 liegt dieser 
Anteil bei 80 Prozent.2

Die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte 
führt zwangsläufig zu Mehr- oder Mindereinnahmen bei 
den jeweiligen Übertragungsnetzbetreibern im Vergleich 
zu den Erlösen, die sie unter Berücksichtigung ihrer je-
weiligen Erlösobergrenzen, die der Vereinheitlichung zu-
grunde gelegt werden, im jeweiligen Kalenderjahr erzie-
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Das Netzentgeltmodernisierungsgesetz 

Was ist zu beachten?

von Jürgen Dobler

len dürften.3 § 14c StromNEV ordnet daher einen Ausgleich 
dieser Mehr- oder Mindereinnahmen zwischen den be-
troffenen Übertragungsnetzbetreibern an. Mehreinnah-
men sind von den Übertragungsnetzbetreibern durch Zah-
lungen in zwölf gleichen Raten bis spätestens zum 15. des 
jeweiligen Folgemonats anteilig an die Übertragungsnetz-
betreiber mit Mindereinnahmen auszugleichen.

Auch für Endverbraucher und nachgelagerte Netzbetrei-
ber ergeben sich dadurch unmittelbare Auswirkungen. So 
werden die Netzentgelte der bisher „teuren“ Regelzonen 
der TenneT und 50Hertz tendenziell sinken, wohingegen 
die Netzentgelte in den Regelzonen der TransnetBW und 
Amprion steigen werden. Dies wiederum wirkt sich auf 
die Kosten für die Inanspruchnahme des vorgelagerten 
Netzes für alle nachgelagerten Netzbetreiber und somit 
ebenfalls auf die Letztverbraucher aus.

Zwar ergibt sich aus der Angleichung der Übertragungs-
netzentgelte kein unmittelbarer Handlungsbedarf für 
die nachgelagerten Netzbetreiber; in mittelfristigen Pla-
nungsrechnungen sollten die Auswirkungen jedoch be-
rücksichtigt werden.

ABSCHMELZUNG DER VERGÜTUNG FÜR VERMIEDE-
NE NETZENTGELTE

NEUE VORGABEN FÜR DIE BEPREISUNG

Durch das Netzentgeltmodernisierungsgesetz wurden 
zudem die Berechnungsgrundlagen für vermiedene 
Netzentgelte neu geregelt. So werden für die Vergütung 
der vermiedenen Netzentgelte nicht mehr ausschließ-
lich die gültigen Preisblätter für die Netznutzung heran-
gezogen. Stattdessen dient das sogenannte Referenz-
preisblatt als Obergrenze für die Ermittlung der 
vermiedenen Netzentgelte. 

Für die Bepreisung der vermiedenen Netzentgelte ist 
nunmehr ein Minimumabgleich vorzunehmen. Im Rah-
men der Ermittlung für das Jahr 2018 ist somit das Refe-
renzpreisblatt (dieses bleibt unverändert) mit dem Preis-
blatt für die Entnahme der Netznutzung des Jahres 2018 
zum Abgleich zu bringen. Für den Minimumabgleich ist 
das Ergebnis der Berechnung maßgeblich. Das bedeutet, 
dass keine Durchmischung von Entnahme zu Referenz-
preisblatt vorgenommen wird, sofern einzelne Entgelte  

1 BR-Drs. 145/18, S. 11.  2 BT.-Drs. 145/8, S. 21.  3 BR-Drs. 145/8, S. 18. 

So werden für den Aufbau dieses Lastflusses neben den 
Bezugslastgängen des vorgelagerten Netzbetreibers, den 
Entnahmelastgängen in den jeweiligen Netzebenen und 
den Rück- bzw. Ausspeiselastgängen insbesondere die 
einzelnen Lastgänge der leistungsgemessenen dezentra-

Die regulierungskonforme Berechnung sowie die Um-
setzung der Neuerungen aus dem NEMoG können Netz-
betreiber vor große Herausforderungen stellen. Mit un-
serer Erfahrung von über 200 Kalkulationen unterstützen 
wir Sie hierbei gerne.

+ Bezug vorg Netz NE5
-  Rückspeisung vorg Netz NE5
+ Einspeisung NE5
-   Verbraucher NE5 

Einspeisung (Rückspeisung aus NE6)
-   Verluste in NE5
= Übergabe an NE6

+ Bezug vorg Netz (NE5) eigenen NE
-  Rückspeisung vorg Netz (NE5) eigene NE
+ Einspeisung NE6
-   Verbraucher NE6 

Einspeisung (Rückspeisung aus NE7)
-   Verluste in NE6
= Übergabe an NE7

+ Bezug vorg Netz (NE6) eigenen NE
-  Rückspeisung vorg Netz (NE6) eigene NE
+ Einspeisung NE7
-   Verbraucher NE7 

Verbraucher SLP NE7
-   Verluste in NE7
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Mit umfangreichen energierechtlichen Gesetzesände-
rungen im EEG,  KWKG und EnWG durch das sogenann-
te „Energiesammelgesetz“ hat der Gesetzgeber mit ei-
nem energierechtlichen Parforceritt durch die 
unterschiedlichsten Regelungsbereiche des deutschen 
Energierechts teilweise weitgehende Eingriffe vorge-
nommen. Der energierechtliche Dschungel ist damit 
wieder etwas gewachsen – Rechtsanwälte und Wirt-
schaftsprüfer haben einen weiteren neuen Jagdgrund, 
um der betroffenen Energiewirtschaft bei der Beherr-
schung der Risiken und Wahrnehmung von Chancen 
Orientierung zu geben.

AUS 100 TAGEN WIRD EINE ENERGIESAMMLUNG

Ursprünglich als 100-Tage-Gesetz gestartet, hat der Ge-
setzgeber den durch die schwierige Regierungsbildung 
und den energiepolitischen Koalitionsstreit über die PV- 
und Wind-Sonderausschreibungen entstandenen Stau 
energierechtlicher Gesetzesvorhaben durch eine Zu-
sammenfassung unterschiedlichster energierechtlicher 
Novellierungsvorhaben im sogenannten „Energiesam-
melgesetz“ [https://www.roedl.de/themen/stadtwer-
k e - k o m p a s s /3 0 -2 0 1 8/a u s- h u n d e r t- t a g e - g e -
setz-wird-energiesammelgesetz] aufgelöst.

Mit dem Energiesammelgesetz hat der Gesetzgeber vor 
allem Änderungen des EEG, KWKG, EnWG und SeeAnlG 
vorgenommen. Aufgrund der zahlreichen Folgeänderun-
gen umfasst das Gesetz über 15 Artikel jeweils zu jedem 
geänderten Einzelgesetz.

 ʸ Energierecht

Energiesammelgesetz

Novellierungs-Parforceritt durch das deutsche Energierecht

von Joachim Held

Energiesammelgesetz

NOVELLIERUNG DES  
ENERGIERECHTS

EEG

KWKG

EnWG

WindSeeG/
SeeAnIG

Der langwährende, und damit die von der Blockade an-
derer, verbundener Novellierungen betroffene Wirt-
schaft quasi als Geisel missbrauchende Streit um die 
Einführung von Sonderausschreibungen für PV und 
Wind konnte wie folgt aufgelöst werden: Bis 2021 wer-
den entsprechend den von der SPD-Fraktion verfolgten 
Koalitionsvertragszielen insgesamt je 4 Gigawatt Solar-
anlagen und Windenergieanlagen an Land zusätzlich 
ausgeschrieben. Um den Kosteneinspar- und damit 
Ausbauverzögerungszielen der CDU-Fraktion zumindest 
kurzfristig (bis zur nächsten Wahl) zu genügen, wurde 
eine progressive Steigerung der Ausschreibungsmengen 
von 1 Gigawatt in 2019, über 1,4 Gigawatt in 2020 auf 1,6 
Gigawatt in 2021 gesetzlich festgelegt.

Weiterhin wurde die Verordnungsermächtigung für Inno-
vationsausschreibungen angepasst. 2019 sollen in die-
sem Zusammenhang 250 Megawatt, 2020 400 Mega-
watt und 2021 500 Megawatt ausgeschrieben werden. 
Diese Mengen sollen von den regulären Ausschrei-
bungsmengen für Solaranlagen und Windanlagen an 
Land abgezogen werden und als Testfeld u. a. für mehr 
Wettbewerb sorgen.

Für Unmut sorgte dagegen vor allem die Reduzierung 
der Förderung für PV-Anlagen, insbesondere im Zusam-
menhang mit der hieraus resultierenden weiteren Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen für 
sogennante „Mieterstrom-Konzepte“. 
 

ERNEUERBARE ENERGIEN GESETZ (EEG):

Schwerpunkt – und gleichzeitig größter energiepoliti-
scher Streitpunkt – des Energiesammelgesetzes war die 
Novellierung des EEG (nachfolgend „EEG 2019“). Fol-
gende Einzelvorhaben wurden mit dem EEG 2019 um-
gesetzt:

 – Eigenversorgungs-Privileg für neue KWK-Anlagen,  
§§ 61c, 61d EEG 2019

 – Sonderausschreibungen PV- und Onshore-Windanla-
gen, § 28 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 EEG 2019 

 – Innovationsausschreibungen, § 28 Abs. 6 EEG 2019
 – Ausschreibungsprivilegierung für Bürgerenergiege-

sellschaft, § 36e Abs. 1 EEG 2019 
 – Zurechnungskriterien und Messen und Schätzen von 

Strommengen, §§ 62a f. EEG 2019 [Link: https://www.
roedl.de/themen/kursbuch-stadtwerke/dezem-
ber-2018/energiesammelgesetz-messung-schaet-
zung-eeg-umlageentlastete-verbraeuche]

 – Förderung von großen Aufdach-Solaranlagen und 
Mieterstrom, § 48 Abs. 2 EEG 2019

 – Kumulierungsverbot für Förderungen, § 80a EEG 
2019, § 7 Abs. 6 KWKG 2019

 – bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung für Windener-
gieanlagen, § 9 Absatz 8 EEG 2019

KWK-EIGENSTROMANLAGEN
Verringerung der EEG-Umlage für neue KWK-Anlagen

Neue KWK-Anlagen unter 
1 MW und über 10 MW

Neue KWK-Anlagen stromkosten-
intensiver Unternehmen

– § 61c Abs. 1, Abs. 3 EEG 2019:
   Entlastung bis auf 40 Prozent 
   der EEG-Umlage
– Neu: nur gasförmige Brenn 
   sto�e

Neue KWK-Anlagen 
1 MW bis 10 MW

– § 61c Abs. 2  Satz 1 EEG-RegE:              
   Privilegierung entfällt, soweit die     
   Auslastung 3.500 Vollbenut 
   zungsstunden (Vbh) pro Jahr  
   übersteigt
– § 61c Abs. 2 Satz 2 EEG-RegE:                      
   sog. claw-back-E�ekt

Neue Fest- und Flüssigbrennsto�-
KWK-Anlagen (IBN 2014 -  2017)

– § 61c I 1 Nr. 1, S. 2 EEG-Ref:
   Entlastung bis auf 40% der   
   EEG-Umlage
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GROßE AUFDACH-SOLARANLAGEN UND MIETERSTROM

Anzulegender Wert Solaranlagen an Gebäuden

§ 48 Abs. 2 EEG
Bis 10 kW 12,70 Cent/kWh
Bis 40 kW 12,36 Cent/kWh
Bis 750 kW 11,09 Cent/kWh
  8,33 Cent/kWh  § 48 Abs. 2 Nr. 3 EEG 2019 
  
  = anzulegender Wert 

Mieterstromförderung

§ 23b Abs. 1 i.V.m. § 48 Abs. 2 EEG 2019
8,33 Cent/kW-8,5 Cent/kWh

= Höhe Mieterstromzuschlag: -0,17 Cent/kWh

Für eine Anlage mit 100 kW Leistung sinkt der Mieterstromzuschlag um mehr als 50 Prozent auf unter 1 Cent/kWh, sodass das ohnehin kaum 
wirksame Instrument weiter an Bedeutung verliert.

Übergangsregelung

§ 100 Abs. 11 EEG 2019
Verringerte Förderung gilt nur für Anlagen, die nach 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung in Betrieb 
genommen werden

Ebenso führten die vermutlich europa- und verfassungs-
rechtswidrigen Regelungen zur Einschränkung der 
EEG-Umlageprivilegierung für neue, mittelgroße  
KWK-Anlagen.

Und nicht zuletzt sind die neuen Zurechnungsregelun-
gen zu geringfügigen Stromverbräuchen Dritter (§ 62a 
EEG 2019) und die Regelung zur Messung und Schätzung 
EEG-umlageprivilegierter Verbräuche von hoher wirt-
schaftlicher Bedeutung für den industriellen Eigenver-
brauch (§§ 61a EEG 2019 ff.) und die EEG-Umlagebegren-
zung für stromkonstenintensive Unternehmen (§§ 63 EEG 
2019 ff.). Die zahlreichen neuen unbestimmten Rechtsbe-
griffe und systematischen Auslegungszweifel werden 
deshalb voraussichtlich noch für viel Streit sorgen.

KRAFTWÄRME-KOPPLUNGS-GESETZ (KWKG):

Neben dem EEG wurden umfassende Änderungen auch 
im KWKG (nachfolgend „KWKG 2019“) [Link: https://
www.roedl.de/themen/stadtwerke-kompass/32-2018/
energiesammelgesetz-kwkg-zukunftsorientierte-indus-
trie] vorgenommen:

 – Neu-Definition des Begriffs der „elektrischen 
KWK-Leistung“ (§ 2 Nr. 6d KWKG 2019) 

 – Streichung der Modernisierungsschwellen als Tatbe-
standsvoraussetzung des Modernisierungsbegriffs 
(§ 2 Nr. 18 KWKG 2019)

 – Einführung der neuen Förderkategorie der Dampf-
sammelschienenanlagen (§ 2 Nr. 6a-c, § 6 Abs. 1a, § 7 
Abs. 2a, § 8 KWKG 2019), 

 – Verschärfung des Kumulierungsverbots für Förder-
mittel (§ 7 Abs. 6 KWKG 2019)

 – Förderung großer Bestandsanlagen (§ 13 KWKG 2017), 
 – Übernahme der neuen Mess- und Schätzgrundsätze 

aus dem EEG (§ 26c KWKG 2019), 
 – neue Transparenzpflichten für stromkostenintensive 

Unternehmen (§ 27a Abs. 3 KWKG 2019)
 – Erhöhung des Wettbewerbs im KWKG-Dienstleis-

tungsmarkt durch genossenschaftliche Prüfungsver-
bände (§ 30 Abs. 1 KWKG 2019) 

Auch im KWKG 2019 verfolgt der Gesetzgeber überwie-
gend die Beschränkung der bestehenden KWKG-Förde-
rung, die er noch dazu immer nur durch ein Mehr an Re-
gelungskomplexität und Verwaltungsaufwand erzielen 
will. Zwar wurde immerhin eine neue Kategorie der 
Dampfsammelschienenanlage zum Erhalt der bisheri-
gen Verwaltungspraxis der Förderung derartiger Anla-
gen sichergestellt, dagegen wurde jedoch die Förderung 
von KWK-Bestandsanlagen (§ 13 KWKG) verschärft und 
abgesenkt.

Dabei hatte der Gesetzgeber offensichtlich selber ver-
fassungsrechtliche Bedenken, ob der Zulässigkeit des 
Entzugs der Investitionsgrundlage für Reinvestitionen in 
derartige Anlagen, da er sich in der Gesetzesbegrün-
dung bereits ausführlich mit der zweifelhaften Verfas-
sungskonformität dieser Maßnahme auseinandersetzt.
Eine wirtschaftsfreundliche Industriepolitik sieht jeden-
falls – entgegen aktuellen politischen Aussagen – an-
ders aus.

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (ENWG):

Auch im EnWG wurden einige grundlegende Änderun-
gen (nachfolgend „EnWG 2019“) vorgenommen:

 – Vereinheitlichung Netzengpassmanagement, §§ 13 ff. 
EnWG 2019 

 – Ausschreibungen Kapazitätsreserve, §§ 13e, 13h 
EnWG 2019

 – Netzanschlussregelungen L-Gas, §§ 17, 18 EnWG 2019
 – Neue technische Anschlussbedingungen Stromer-

zeugungsanlagen, § 19 Abs. 4 EnWG 2019

Im EnWG werden zusätzlich die beihilferechtlichen 
Vorgaben der Europäischen Kommission für die Aus-
schreibung einer Kapazitätsreserve im Strombereich 
umgesetzt.

Mit einem vereinheitlichten Netzengpassmanagement 
sollen bislang unterschiedliche Regime des EEG  und 
EnWG, nach denen die Netzbetreiber im Falle von Netz-
engpässen auf Erneuerbare-Energien- und KWK-Anla-
gen einerseits (sog. Einspeisemanagement (§ 14 EEG 
2017)) und konventionelle Kraftwerke andererseits (sog. 
Redispatch (§§ 13, 13a EnWG)) zugreifen, zu einem ein-
heitlichen Regime zusammengeführt werden. Damit sol-
len die Netzführung optimiert und die Kosten für die Be-
hebung von Netzengpässen gesenkt werden.

WINDENERGIE-AUF-SEE-GESETZ (WINDSEEG) UND  
SEEANLAGENGESETZ (SEEANLG)

Mit den Neuregelungen im Windenergie-auf-See-Gesetz 
(WindSeeG) und im Seeanlagengesetz (SeeAnlG) wird 
ein gesetzlicher Rahmen für Energiegewinnung auf See 
durch Anlagen ohne Netzanschluss geschaffen. 
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FÖRDERUNG VON KWK-BESTANDSANLAGEN

Bisherige Gesetzeslage KWKG

§ 13 I  KWKG 2016/2017:

– Große KWK-Bestandsanlagen (> 2 MW)
– Erdgas
– Ö�entliche Strom- und 
   Wärmeversorgung

– Beihilferechtliche Evaluie-
   rungs- und ggfs. Anpassungs-
   p�icht (C(2016) 6714 �nal) 
– für KWK-Anlagen über 
   50 MW Überförderung

– Auslegung des Begri�s 
   ö�entliche Strom- und 
   Wärmeversorgung umstitten
– eine beihilferechtskonforme 
   Auslegung erfordert Be-
   schränkung des Wortlauts

§ 13 III Der Zuschlag beträgt 
1,5 Cent je KWh für 16.000 Vbh

Resultierende Problematiken Gesetzesänderungen

Klarstellung in § 13 I Nr. 1 KWKG, dass 
nur nahezu ausschließlich der Versor-
gung Dritter dienende Anlagen förder-
fähig sind

– eine nach der Anlagengröße 
   degressiv gesta�elte Förderhöhe 
   für KWK-Anlagen über 50 MW  
– Begrenzung der förder-
   fähigen Anlagen auf 
   300 MW
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PV-Strom ist zurzeit so günstig wie noch nie. Draus ergibt 
sich ein großes Potenzial, nicht nur im Hinblick auf Eigen-
versorgung, sondern auch auf Pachtmodelle und PPAs. 
Die EEG-Vergütung ist in vielen neuen Szenarien dabei 
nicht mehr die beste Erlösquelle, sondern dient lediglich 
der wirksamen Absicherung von Abnehmerrisiken. 

Speziell Stadtwerke können durch ihre starke lokale Po-
sition weiterhin profitable Projekte entwickeln und um-
setzen. Bifacial- und Floating-PV tragen zusätzlich zur 
Erhöhung des Projektpotenzials bei. Mit Hinblick auf die 
immer noch bestehende Förderobergrenze von 52 GW 
sollte aus Finanzierungs- und Absicherungsgründen die 
aktuell noch positive Situation genutzt werden.

Wenig verkörpert die Energiewende so sehr wie die Pho-
tovoltaik (PV). Hier spielen sich seit Einführung des EEGs 
im Jahr 2000 viele Dramen und Erfolgsgeschichten ab. 
Der Aufbau und Zusammenbruch der deutschen bzw. 
europäischen PV-Industrie, begleitet von sehr großen 
Kostensenkungen, haben von Beginn an für viel Bewe-
gung in dem Markt gesorgt. Zuletzt hat der Wegfall der 
europäischen Importzölle die Investitions- und somit 
Stromgestehungskosten noch weiter gesenkt, sodass PV-
Strom noch wettbewerbsfähiger geworden ist. Die positi-
ven Marktbegebenheiten haben dazu geführt, dass in den 
letzten Monaten im Jahr 2018 der PV-Zubau wieder in der 
Nähe des im EEG fixierten Zielkorridors lag.1 

WIDERSPRÜCHLICHE SIGNALE AUS BERLIN UND 
BRÜSSEL

Der Beschluss des Energiesammelgesetzes Mitte De-
zember 2018 hat jedoch eine stark gedämpfte Stimmung 
in der deutschen PV-Branche bewirkt. Das Herabsetzen 
der Förderung für Mieterstrom und von PV-Anlagen auf 
Gebäuden zwischen 40 kWp und 750 kWp2 konterka-
riert die oben genannte Entwicklung und zeigt, dass in 
der Berliner Politik die PV offenbar nicht zu den Schwer-
punkten der Energiepolitik gehört. 
Die gleichzeitig beschlossenen Sonderausschreibungen 
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Photovoltaik

Aktuelle Entwicklungen in Deutschland

von Kai Imolauer und Michael Rogoll

verbessern zwar zahlenmäßig das Bild, jedoch wurde der 
PV die Grundlage genommen, ihre eigentliche Stärke 
auszuspielen, die in der Implementierung von kleinen 
und dezentralen Anlagen liegt.

Auf europäischer Ebene wurde im Gegensatz dazu gleich-
zeitig ein positives Signal in Form des Maßnahmenpake-
tes „Saubere Energie für alle Europäer – Wachstumspo-
tenziale Europas erschließen“ beschlossen. Ein euro- 
päisches Ziel lautet dabei bis 2030 mindestens 32 Pro-
zent Erneuerbare Energien zu nutzen. Dabei wird unter 
anderem untersagt, Abgaben, Umlagen oder Gebühren 
für ungeförderten Eigenstrom aus Anlagen kleiner als 30 
kWp zu erheben, was der dezentralen Erzeugung zum Ei-
genverbrauch im gewerblichen Sektor erheblichen Auf-
trieb geben dürfte.3 

PV-ANLAGEN SIND TROTZ KÜRZUNGEN IMMER 
NOCH WIRTSCHAFTLICH

Trotz all dieser politisch widersprüchlichen Signale bietet 
der PV-Markt nach wie vor viel Potenzial. Zum einen ist 
festzustellen, dass Dachanlagen in dem Bereich, in dem 
sich die Förderung schrittweise bis April 2019 auf 8,9 ct/
kWh verringern wird, speziell auch mit Hinblick auf die 
Möglichkeit zur Eigenversorgung, wirtschaftlich gut dar-
stellbar sind.

1  Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik; Monatsbericht zur Entwicklung der erneuerbaren Stromerzeugung und Leistung in Deutschland – 
Stand 13.12.2018; 2018; Website aufgerufen am 3.1.2019: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/372/dokumente/agee-stat_
monatsbericht_12-2018.pdf

2  Clearingstelle EEG, KWKG; Energiesammelgesetz; Website aufgerufen am 3.1.2019: http://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2017/aenderung7/material
3  Europäische Kommission: Saubere Energie für alle Europäer; 2018; Website aufgerufen am 3.1.2019: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/ener-
gy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

Systematische Darstellung des Eigenverbrauchs bei PV-Dachanlagen

Ebenso bleibt der Bau von kleineren Dachanlagen sowie 
von Freiflächenanlagen speziell im 110-Meter-Bereich 
längs von Autobahnen und Bahnlinien bis zu einer Grö-
ße von 750 kWp attraktiv. Geht man von konservativen 
Prämissen und einem günstig gelegenen Netzanschluss-
punkt aus, können aktuell bei Freiflächen und Dachan-
lagen in dem Segment bis 750 kWp in der Regel Gesamt-
kapitalverzinsungen oberhalb von 5,0 Prozent erreicht 
werden. Bei der aktuellen Zinslage sind PV-Projekte die-
ser Größenordnung nach wie vor lukrativ und sollten bei 
Investitionsüberlegungen in Betracht gezogen werden. 

Speziell Stadtwerke haben in dem inzwischen weitge-
hend durchdrungenem PV-Markt den Vorteil, dass sie 
durch die Kenntnisse der lokalen Begebenheiten, der 
Netzstruktur, der Eigentumsverhältnisse, der örtlichen 
Gewerbetreibenden und dem engen Kontakt zum Bau-
amt relativ einfach verschiedene PV-Projekte initiieren 
und realisieren können.

DER WEG ZU ERFOLGREICHEN PV-PROJEKTEN 
FÜHRT ÜBER EINE GRÜNDLICHE BESTANDSANALYSE 
UND EIN PASSENDES PROJEKTDESIGN

Da Stadtwerke auch meist Messstellenbetreiber sind, 
wäre ein erster Schritt die Lastkurvenanalyse von Gewer-
bebetrieben hinsichtlich Eigenstrompotenzial. So kann 
eine erste Vorauswahl an geeigneten Projekten getroffen 
werden. Gleichzeitig bietet es sich an, Konversionsflä-
chen bzw. Flächen in dem erwähnten 110-Meter-Korridor 
zu Autobahnen und Schienenwegen zu identifizieren,  die 
sich für die Installation von Freiflächenanlagen eignen. In 
Betracht kommen auch Areale zur Doppelnutzung, bei 
denen sich z. B. durch PV-Carports Synergieeffekte der 
PV-Stromerzeugung mit der E-Mobilität ergeben. Zu  
untersuchen sind an dieser Stelle auch die Einbindungs-
möglichkeiten weiterer Energieerzeugungsarten wie zum 
Beispiel BHKWs oder Wärmepumpen. Ebenso können 
Batteriesysteme unter anderem zur Verringerung des 
Leistungspreises durch sogenanntes „Peak-Shaving“ ein-
gesetzt werden. Eine Herausforderung bei direkter Belie-
ferung diverser Letztverbraucher bleibt das Messwesen. 
Diese kann aber durch innovative Unternehmen mittler-
weile digital gelöst werden.

Sobald potenzielle Flächen bzw. Dächer ausgemacht 
sind, besteht eine Vielzahl an denkbaren Erschließungs-
möglichkeiten. Beispielsweise ist es je nach PV-Anlage 
und Aufstellungsort möglich, Mieterstrom- bzw. Pacht-
modelle zu realisieren. Bei diesen Modellen wird die An-
lage auf einem fremden Dach bzw. Grundstück errichtet. 
Sie finanziert sich anschließend über den Verkauf des 
Stroms an den Dach- oder Grundstückseigner und even-
tuell auch über eine zusätzliche Pacht. In jedem Fall ist 
die Anlage über die EEG-Marktprämie abgesichert. So-
mit erhöht sich durch die zusätzlichen Einnahmen vom  
Stromabnehmer die Wirtschaftlichkeit, ohne dass eine 
Abhängigkeit von diesem bestehen würde. 

Insbesondere für Unternehmen, die sich nicht mit dem 
Thema der eigenen Energieerzeugung auseinandersetzen 
wollen, ist neben dem Abschluss eines PPAs die Pacht-
thematik sehr relevant. Durch diesen Ansatz werden für 
den Abnehmer bzw. Flächeneigentümer Profite bzw. Ein-
sparungen ohne wesentlichen Mehraufwand erzielt.

Ist der Stromabnehmer nicht in unmittelbarer Nähe der 
PV-Anlage, kann der Strom über ein Corporate–PPA 
(engl. Power Purchase Agreement, Strombezugsvertrag) 
verkauft werden (im Gegensatz zu Merchant–PPAs bei 
denen der Strom von einem Händler in seinen Bilanz-
kreis aufgenommen wird). Solche Strombezugsverträge 
werden in Deutschland noch relativ selten genutzt, sind 
aber in vielen Teilen der Welt inzwischen Standardrege-
lung zwischen Stromerzeuger und -verbraucher.

Ist ein Projekt für ein einzelnes Stadtwerk alleine nicht 
zu stemmen, ist eine EEG-Ausschreibung in Kooperation 
mit mehreren Stadtwerken denkbar. So könnten die Ent-
wicklungskosten und insgesamt die Risiken sowie die 
Finanzierung aufgeteilt werden. 

Da oft Mischformen der eben genannten Modelle das 
Optimum darstellen und insbesondere PPAs für beide 
Vertragsparteien Unsicherheiten mit sich bringen, ist die 
Unterstützung von Beratern zu empfehlen. Neben der 
rechtlichen Betreuung sind besonders bei maßgeschnei-
derten Lösungen eine effiziente Ressourcennutzung 
und das Management der Prozesse bzw. Geschäftsfor-
men mit mehreren Stake- und Shareholdern sowie das 
Messkonzept ein wichtiger Schritt zum Erfolg.

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen der PV können 
sich Stadtwerke aber auch ganz gezielt als Ansprech-
partner für das Themenfeld PV inklusive Batteriespei-
cher, Elektromobilität, Smart City und Eigenstromver-
sorgung positionieren.
 
KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN
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8. Branchentreffen Erneuerbare Energien

9. BRANCHENTREFFEN
ERNEUERBARE ENERGIEN

27. NOVEMBER 2019

in Nürnberg

SAVE THE DATE

ERNEUERBARE ENERGIEN

Die Luft wird dünner! Beginnend mit der 3. Regulie-
rungsperiode nimmt der Effizienz- bzw. Kostendruck, 
unter anderem durch reduzierte Eigenkapitalzinssätze, 
noch einmal deutlich zu. Für Netzbetreiber gilt es daher, 
den Spagat zwischen Zielgewinn und sinnvoller Vertei-
lung des Unterhaltsbudgets zu meistern. Hierbei kann 
unser „Digitales Netzkostencontrolling“ Ihr Unterneh-
men mit einer maßgeschneiderten Lösung unterstützen. 
So bieten wir mit unserer „Cockpit“-Lösung eine inter-
aktive und flexible Steuerungsmöglichkeit der Netzkos-
ten. Starre Auswertungen in Präsentationen waren ges-
tern. Die Bündelung der Informationen wird Ihnen 
helfen, Ihre Gewinne im Netzgeschäft langfristig zu si-
chern! 

 ʸ Controlling

Digitales Netzkostencontrolling 

Interaktive Netzkosten- und Budgetsteuerung 

von Jürgen Dobler und Christopher Kuhn

Die Kostenprüfungen der Basisjahre 2015/2016 zur Be-
stimmung des Ausgangsniveaus für die 3. Regulierungs-
periode sind weitgehend abgeschlossen. Nun heißt es 
für Netzbetreiber, die Netzkosten über die Regulierungs-
periode effizient unter Beachtung der individuellen Er-
lösobergrenze zu steuern. Unser „Digitales Netzkosten-
controlling“ als intuitives und übersichtliches Instrument 
zur Zielgewinn- und Unterhaltssteuerung kann hierfür 
einen wertvollen Beitrag leisten. 

WIE IST UNSER DIGITALES 
NETZKOSTENCONTROLLING 
AUFGEBAUT?

Wir geben Ihrem Unternehmen 
ein Steuerungsinstrument an die 
Hand, um für den Strom- und 
Gasnetzbereich eine jährliche 
Justierung der Netzkosten, der 
Unterhaltsbudgets sowie des 
Zielgewinns zu ermöglichen. Die 
Auswertung der Ergebnisse er-
folgt dabei digital und interaktiv. 
Dazu stellen wir Ihnen eine Ober-
fläche zur Verfügung, die jeder-
zeit verwendet und angepasst 
werden kann. Nach jedem weite-
ren Geschäftsjahr werden wir die 
Daten nachpflegen und in die 
Auswertungen integrieren. Ne-
ben einer retrograden Kostenbe-
trachtung ist zudem eine unter-
jährige Budgetsteuerung vorge- 
sehen. Der Aufbau unseres „Digi-

AUFBAU UND INHALT
Die Darstellung zeigt den Aufbau und die Inhalte des 
„Digitalen Netzkostencontrollings“. 

COCKPIT 1
HBG-Kennzahlenvergleich für das Gesamtunternehmen wie auch das Strom- 
und Gasverteilernetz. 

abdeckt und interaktiv bedient werden kann. Die programm-
technische Abbildung erfolgt über „Microsoft PowerBI“.

BESCHREIBUNG COCKPIT 1:  
HGB-KENNZAHLEN- 
VERGLEICH

In Cockpit 1 werden Unterneh-
menskennzahlen aus den Berei-
chen Vermögens-, Finanz-, und 
Ertragslage im Zeitverlauf darge-
stellt. Wir stellen zwölf „klassi-
sche“ HGB-Kennzahlen zur Ver-
fügung. Im Rahmen einer 
Benchmarkanalyse werden die-
se mit dem Median der Ver-
gleichsunternehmen verglichen. 
Auswahlfelder bieten zudem die 
Möglichkeit, „eigene“ Auswer-
tungen zu erstellen. Was kann 
damit erreicht werden? Denkt 
man an Gremiendiskussionen zu 
„Ausschüttungswünschen“ von 
Gesellschaftern, kann ein Ver-
gleich der Eigenkapitalquote si-
cherlich einen wertvollen Bei-
trag leisten, eine entsprechende 
Sensibilisierung zu erreichen.

talen Netzkostencontrollings“ folgt einer „Cockpit“-Struk-
tur, wobei jedes Cockpit einen eigenen Analysebereich 
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BESCHREIBUNG COCKPIT 2:  
ANALYSE UND NETZKOSTEN-
STEUERUNG

In Cockpit 2 wird zunächst die 
unternehmens ind iv idue l le 
Netzkostenentwicklung be-
schrieben. Neben dem Netz-
kostenverlauf, der die Netzkos-
ten des Betrachtungsjahres mit 
der jeweiligen Erlösobergrenze 
gegenüberstellt, werden die 
operativen Kosten wie auch die 
Kapitalkosten und das entspre-
chende Investitionsverhalten 
während der 3. Regulierungs-
periode analysiert. Welche 
Zielsetzung wird hierbei ver-
folgt? Für die jeweiligen Kos-
tenarten sollen Optimierungs-
potenziale und Steuerungs- 
möglichkeiten zur Vorbereitung 
auf die Fotojahre 2020/2021 
aufgezeigt werden.

COCKPIT 2 (AUSZUG OPERATIVE KOSTEN)
Unternehmensindividuelle Analyse der Netzkosten. Steuerung der aufwandsglei-
chen Kosten und Kapitalkosten mit Fokus auf die Erlössicherung und den Erhalt 
des Kapitalstocks.

Im Rahmen der Kapitalkostenbe-
trachtung werden die Kapitalkos-
ten des Betrachtungsjahres er-
mittelt. Optimierungshinweise 
können sich insbesondere aus 
der Entwicklung der kalkulatori-
schen Eigenkapitalquote erge-
ben. Zudem wird das bilanzstruk-
turelle Potenzial aufgezeigt, das 
sich aus der Verrechnung von 
„nicht-betriebsnotwendigem“ 
Umlaufvermögen und Abzugska-
pital ergibt. 

Weitere Bestandteile sind die Ana-
lyse und Steuerung der Investiti-
onsstrategie. Auf Grundlage des 
historischen Anlagenbestandes 
werden Investitionsstrategien ab-
geleitet, die für den Verlauf der  
3. Regulierungsperiode (Betrach-
tungszeitraum beliebig erweiter-
bar) die Wirkung von Kapitalkos-
tenabzug und Kapitalkosten- 
aufschlag auf die Erlösobergren-
ze abbilden.

Ergänzt wird unser Cockpit 2 durch die Möglichkeit einer 
Zielgewinn- bzw. Budgetsteuerung. Hierbei zeigt sich die 
interaktive Steuerungsmöglichkeit sehr deutlich. Wir er-
arbeiten gemeinsam – im Vorfeld eines Geschäftsjahres – 
die bereits bekannten Kosten für den Netzbereich (so soll-
ten zum Beispiel die Personalkosten unter Beachtung 
tariflicher Entwicklungen weitgehend bestimmbar sein). 
Unter der Vorgabe eines festgelegten Zielgewinns kann 
nunmehr ein „freies“ Budget ermittelt werden, was z. B. die 
geplanten Unterhaltsmaßnahmen erfasst. Dadurch, dass 

die definierten Werte unterjährig aktualisiert werden kön-
nen, haben die Netzbetreiber jederzeit „Kontrolle“ und die 
Möglichkeit zur Ergebnissteuerung. Was kann dadurch er-
reicht werden? Neben einer Auswertung der erwarteten 
Jahresergebnisse in Echtzeit kann zudem der Abstimm-
prozess zwischen kaufmännischer und technischer Abtei-
lung deutlich erleichtert werden, da die „Wirkung“ von 
technischen Maßnahmen auf den Gewinn unmittelbar 
aufgezeigt werden kann.

Jürgen Dobler
Diplom-Betriebswirt (FH),  
Steuerberater
T +49 911 9193 3617
E juergen.dobler@roedl.com

COCKPIT 3 (AUSZUG ANLAGEVEMRÖGEN)
Unternehmensindividuelle Analyse der Netzkosten. Steuerung der aufwands-
gleichen Kosten und Kapitalkosten mit Fokus auf die Erlössicherung und den 
Erhalt des Kapitalstocks.

COCKPIT 3 (AUSZUG LEISTUNGSKENNZAHLEN)
Darstellung von netzspezifischen Kennzahlen zu Leistungserbringung und Inves-
titionsverhalten.

BESCHREIBUNG COCKPIT 3: 
NETZ-BENCHMARKING

In Cockpit 3 werden netzspezifi-
sche Kennzahlen ermittelt. Ne-
ben einer Vergleichsanalyse des 
Investitionsverhaltens werden 
zudem Leistungskennzahlen 
(Mitteleinsatz im Verhältnis zur 
erbrachten Leistung) bestimmt. 
Daraus lässt sich eine allgemeine 
Abschätzung zum individuellen 
Investitionsverhalten und Kos-
tenniveau treffen. Was ist der 
Nutzen für Ihr Unternehmen? 
Unsere Benchmarkdaten sollen 
Verbesserungspotenziale aufzei-
gen, um Ihre Effizienz im Netzbe-
reich weiter zu verbessern.

DER MEHRWERT FÜR IHR UNTERNEHMEN

 – Jährliche Aktualisierung Ihrer Unternehmensdaten 
durch Rödl & Partner.

 – Unsere Ergebnisse und unsere Vergleichsdaten stellen 
wir digital zur Verfügung.

 – Durch eine interaktive – unterjährige – Budgetüberwa-
chung können jederzeit Ergebniseffekte aufgezeigt 
und gesteuert werden.

 – Benchmarkdaten sollen Effizienzpotenziale aufzeigen.
 – Netzergebnisse können so nachhaltig gesichert werden.

es, Aufwandsspitzen zu vermeiden, um so Kostenkür-
zungen zu verhindern. Die interaktive Darstellung er-
möglicht eine transparente und zielgerichtete Analyse 
und Steuerung auf Ebene der einzelnen Kostenarten.

Da die Regulierungsbehörden bei den operativen Kosten 
regelmäßig einen Mehrjahresvergleich anstellen, wer-
den Kürzungspotenziale aus der Durchschnittsbildung 
aufgezeigt. Über entsprechende Aufwandssteuerung gilt 

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN
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Teilnehmer des jährlichen Benchmarkings im Bereich 
Fernwärme erhalten nun zusätzliche vertiefende Einbli-
cke in ihre Fernwärmesparte: Als Benchmarkingpartner 
mit technischem Schwerpunkt wertet die GEF Ingenieur 
AG dieses Jahr zusätzlich zu den bestehenden Kennzah-
lenmodulen das spezielle Technikmodul aus. Hier wer-
den im Besonderen technische Zusammenhänge be-
leuchtet und Ansätze für Optimierungspotenziale 
aufgezeigt.

NEUES TECHNIKMODUL ALS TEIL DES FERNWÄRME 
BENCHMARKINGS

Die diesjährigen Teilnehmer am Rödl & Partner Bench-
marking im Bereich Fernwärme erhalten nun ein noch 
umfassenderes Bild ihrer Fernwärmesparte: Das Technik-
modul, dessen Ausgestaltung und Auswertung die GEF 
Ingenieur AG übernimmt, bietet Versorgern einen wert-
vollen Einblick in die technischen Aspekte ihrer Fernwär-
meversorgung. Damit werden die Analysen von Rödl & 

BENCHMARKING 2019
Zusätzliches Technikmodul

Partner in den Bereichen Erzeugung, Netz und Betriebs-
wirtschaft ergänzt und das Benchmarking abgerundet.

GEF INGENIEUR AG

Als Spezialist für Energietechnik und speziell Fernwär-
mesysteme wird GEF im Bereich der Wärmeversorgung 
bereits seit über 35 Jahren als unabhängiger Experte für 
Versorger aller Größenordnungen in der gesamten EU 
geschätzt. Sie zeichnen sich durch maßgeschneiderte 
Ingenieurdienstleistungen für Energieversorgungsunter-
nehmen, Kommunen und die Industrie aus.

FERNWÄRME BENCHMARKING

Das Rödl & Partner Benchmarking im Bereich Fernwärme 
ist ein ganzheitlicher Kennzahlenvergleich entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette von Fernwärmeversorgern.

Das Ziel des Benchmarkings ist es, die Leistungsfähig-
keit eines Versorgers ganzheitlich zu erfassen. 

DIE 5 SÄULEN DES BENCHMARKINGS

Um ein ganzheitliches Bild zu gewinnen, 
werden entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette verschiedene Kennzahlen aus 
den Bereichen Effizienz, Versorgungssi-
cherheit, Versorgungsqualität, Nachhal-
tigkeit und Kundenservice betrachtet.

ERWEITERUNG DER KENNZAHLEN- 
MODULE 2019

Zusätzlich zu den in der Runde 2018 be-
reits bestehenden Modulen haben Teil-
nehmer 2019 auch die Möglichkeit, das 
Modul Technik zu wählen, in dem speziell 
technische Kennzahlen angeboten werden. 
In Kombination mit den betriebs- und energiewirtschaft-
lichen Kennzahlen der anderen Module erhalten Teilneh-
mer so eine 360°-Analyse ihrer Fernwärmesparte.

Marlene Orth
M. Sc. Economics and Business 
Administration
T +49 89 928 780 355
E  marlene.orth@roedl.com

40+ Kennzahlen aus den Bereichen Erzeugung, Netz  und BWL

RÖDL & PARTNER
FERNWÄRME

BENCHMARKING
Teilnehmer aller Größenordnungen aus dem gesamten Bundesgebiet und Österreich

Beratung von Experten aus Betriebswirtschaft und Energietechnik

Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette

Konkrete Zahlenbasis für die Argumentation vor Kartellbehörden falls erforderlich

Effizienz Nachhaltigkeit

Wertschöpfungskette

Leistungsfähigkeit

Kundenservice
Versorgungs-

sicherheit
Versorgungs-

qualität

Abbildung 1: Qualitätsmerkmale des Rödl & Partner Benchmarkings im Bereich Fernwärme

Abbildung 2: Die fünf Säulen des Benchmarkings

Abbildung 3: Die Leistungsmodule des Fernwärme Benchmarkings 2019

Die Ergebnisse aus der Kennzahlenauswertung werden 
eingehend analysiert und priorisiert. Dies gibt Versor-
gern die Möglichkeit, sowohl kurzfristig bei akuten Pro-
blemen zu handeln als auch langfristig Strategien aufzu-
bauen. Letzteres gewinnt besonders vor dem Hintergrund 
der Wärmewende zunehmend an Prägnanz.

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN
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Ganzheitliches Bild der Fernwärmesparte

Analyse der gesamten Wertschöpfungskette
Kein reiner Preisvergleich, was lediglich die Spitze 

des Eisbergs zeigen würde

Klare Stärken- und  Schwächenprofil

In welcher Beziehung können andere Versorger 
von Ihnen lernen?

An welchen Punkten bedarf es Handlung?

Klare Ansatzpunkte für Handlung

Priorisierung der Handlungsfelder in akut 
notwendige Maßnahmen

Mittel- bis langfristige Maßnahmen

Abbildung 4: Nutzen für Teilnehmer des Benchmarkings im Bereich Fernwärme 
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Alle Informationen zu unseren Seminaren finden Sie direkt im Internet unter: 
www.roedl.de/seminare.

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

 ʸ Rödl & Partner intern

Veranstaltungshinweise

THEMA Wärmewende Netzwerk - Wärmewende zielgerichtet umsetzen

TERMIN / ORT 21.5.2019 / Köln

THEMA Energierecht für IT-Unternehmen

TERMIN / ORT
4.6.2019 / Nürnberg
6.6.2019 / Köln

THEMA Arbeitsrecht für Energieversorger

TERMIN / ORT 25.6.2019 / Nürnberg

THEMA Stadtwerke 4.0

TERMIN / ORT
16.10.2019 / Nürnberg
29.10.2019 / Köln

THEMA Jahresabschluss für Energieversorgungsunternehmen 2019

TERMIN / ORT
19.11.2019 / Nürnberg
21.11.2019 / Köln

THEMA 9. Branchentreffen EE

TERMIN / ORT 27.11.2019 / Nürnberg

THEMA
Energieverteilernetze und Anreizregulierung: Optimierungspotenziale und 
zukünftige Herausforderungen

TERMIN / ORT 7.3.2019 / Köln 

THEMA Workshop Digitalisierung und Blockchain

TERMIN / ORT
13.3.2019 / Stuttgart
20.3.2019 / Hamburg
26.3.2019 / Köln 

THEMA Preisgleitklauseln auf dem Prüfstand

TERMIN / ORT
19.3.2019 / Köln
11.4.2019 / Berlin

THEMA Energiesammelgesetz- Neues aus EEG, KWKG und Co.

TERMIN / ORT  21.3.2019 / Hamburg

THEMA Datenschutzfrühstück - eine erste Bilanz zur DSGVO

TERMIN / ORT

27.3.2019 / Nürnberg
28.3.2019 / Stuttgart
4.4.2019 / Hamburg
14.5.2019 / Berlin

THEMA
2. Jahrestagung für Stadtwerke und TK-Netzbetreiber - Herausforderungen 
beim Breitbandausbau in Süddeutschland

TERMIN / ORT 10.4.2019 / Nürnberg

THEMA EEG-Umlageentlastung - für stromkostenintensive Unternehmen

TERMIN / ORT 11.4.2019 / Nürnberg

THEMA Smart Meter

TERMIN / ORT  8.5.2019 / Köln

THEMA Unternehmensstrafrecht / Compliance

TERMIN / ORT 21.5.2019 / Nürnberg

Patrick Marschner
B.A. Betriebswirtschaftslehre
T +49 911 9193 3610
E patrick.marschner@roedl.com
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Berufliche Niederlassung als Steuerberater in Nürnberg

Berufsbezeichnung: Steuerberater, Rechtsanwalt
verliehen in: Bundesrepublik Deutschland.

zuständige Kammern:
Die bei der Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft mbH tätigen Rechtsanwälte sind Mitglieder der für ihre 
Zulassung bzw. für ihre berufliche Niederlassung zuständigen 
Rechtsanwaltskammer und unterliegen der Aufsicht des Vorstands der 
zuständigen Rechtsanwaltskammer. Weitere Informationen zu den 
regionalen Rechtsanwaltskammern finden Sie hier.

Die bei der Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft mbH tätigen Steuerberater sind Mitglied der für ihre berufliche 
Niederlassung zuständigen Steuerberaterkammer und unterliegen 
deren Aufsicht. Weitere Informationen zu den regionalen Steuerberater-
kammern finden Sie hier.

Berufsrechtliche Regelungen:

für Rechtsanwälte:
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO),
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA),
Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
(RVG), 
Fachanwaltsordnung (FAO), 
Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft, 
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland 
(EuRAG). 
Alle Texte sind hier abrufbar.

für Steuerberater: 
Steuerberatungsgesetz (StBerG),
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB),
Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB),
Berufsordnung der Steuerberater in Europa (EuropBGr),
Steuerberatungsvergütungsverordnung (StBVV). 
Alle Texte sind hier abrufbar.

Hinweis: 
Um zu vermeiden, dass der Rödl & Partner-Newsletter unbemerkt von 
Ihrem Spam-Filter aussortiert oder gelöscht wird, bitten wir Sie, die 
Absenderadresse, die Sie in der Regel am Anfang dieser E-Mail finden, 
in Ihr Adressbuch aufzunehmen. Klicken Sie hierzu auf „Antworten“, 
dann klicken Sie die Adresse einfach mit der rechten Maustaste an.

Datenschutz:
Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten, die Sie bei der Anmeldung zu 
unserem Newsletter angegeben haben, nicht an Dritte weitergegeben 
werden, sie dienen lediglich dem Versenden der E-Mail-Newsletter.

Weitere Informationen zum Datenschutz.

Urheberrecht:
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbrei-
tung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftli-
chen Zustimmung der Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH. 

Vertraulichkeitserklärung:
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den 
bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene 
Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten 
Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 
Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig 
ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in 
Verbindung zu setzen und diese Mail sowie alle Kopien davon zu 
vernichten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 


